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N i e d e r s c h r i f t  0 2 / 2 0 2 3 - 2 8  
über die 2. Sitzung der Gemeindevertretung Boostedt 

am Mittwoch, den 12. Juli 2023, 19:30 Uhr 

im „Hof Lübbe“, Dorfring 32, in Boostedt 

 

 öffentlicher Sitzungsteil    nichtöffentlicher Sitzungsteil 

 

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr   Ende der Sitzung: 22:04 Uhr 

 

I. Anwesenheit und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1. Anwesende Mitglieder: 

1. Bm Hartmut König 11. GV´in Gabriele Luka-Reiter 

2. GV Kay Bartling 12. GV’in Bianka Mathiak-Fürstenwerth 

3. GV´in Gesa Bierstedt 13. GV´in Dagmar Neumann 

4. GV Tim Böckenhauer 14. GV Jan Ole Notzeblum 

5. GV Wolfgang Brückner 15. GV’in Kathrin Sawade 

6. GV Erik Clausen 16. GV´in Martina Siegesmund 

7. GV Detlef Emmerlich 17. GV Joachim Siercks 

8. GV Michael Feldmann 18. GV’in Birgit Vonderschmitt 

9. GV Gernot Haase 19. GV Martin Zimmer 

10. GV Karl-Johann Lorenzen  

 

2. Es fehlten entschuldigt: 

-  

 

3. Es fehlten unentschuldigt: 

-   

 

4. Gäste 

AV Jörg Wrage Zu TOP 8i Gemeindewehrführer Thomas 
Storm 

Seniorenbeiratsvorsitzender Werner Gohl Leitung der GGS Dagmar Drummen 

 

5. Von der Amtsverwaltung hinzugezogen: 

Amtsmitarbeiterin Kaja Paffendorf  

Amtsmitarbeiterin Corinna Friedrichs Diese zugleich als Protokollführerin 
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II. geänderte Tagesordnung 

 

I. Öffentlicher Teil 

1) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

2) Änderungsanträge zur Tagesordnung 

3) Verpflichtung eines Mitglieds der Gemeindevertretung  

4) Bericht des Bürgermeisters 

5) Genehmigung der Niederschrift über die 1. Sitzung der Gemeindevertretung am 19.06.2023 

6) Einwohnerfragezeit – Teil I 

7) Wahl von stellvertretenden Mitglieder der Ausschüsse laut Hauptsatzung (globale Pool-

Stellvertretung)  

8) Auftragsvergaben  

a. PV-Anlage KiTa Dorfring 

b. PV-Anlage KiTa A5-Gebäude 

c. Erweiterung Schließanlage Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt 

d. Speichererweiterung PV-Anlage Klärwerk 

e. Videoüberwachung Grund- und Gemeinschaftsschule 

f. Abriss Twiete 53 

g. Betoninstandsetzung Klärwerk 

h. Außenanlagen Neubau KiTa 

i. Feuerwehrfahrzeug – Austausch eines defekten Wasserbehälters  

j. (neu) Dachsanierung Grund- und Gemeinschaftsschule 

k. (neu) Fenstersanierung Grund- und Gemeinschaftsschule 

9) 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 für das Gebiet „westlich und nördlich des 

Heidenbargs, südlich des Waldweges“ für die Grundstücke Waldweg 13, 15, 17 und 21 – 

Abwägung eingegangener Stellungnahmen und Satzungsbeschluss  

10) 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde für den Bereich „Zum Bauhof 6a“ 

– Abwägung eingegangener Stellungnahmen und Entwurfs- und Auslegungsbeschluss  

11) 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 Teil 1 der Gemeinde Boostedt für das Gebiet 

„Gewerbegebiet Süd“ für den Änderungsbereich „Zum Bauhof 6a“ – Abwägung 

eingegangener Stellungnahmen und Entwurfs- und Auslegungsbeschluss  

12) Beratung und ggf. Beschlussfassung zur Erhöhung und teilweisen Erneuerung der 

Zaunanlage am  

13) Einwohnerfragezeit – Teil II 

14) Anfragen, Verschiedenes 

 

II. Nichtöffentlicher Teil 

15) Personalangelegenheiten  

16) Vertragsangelegenheiten  

17) Anfragen, Bekanntgaben, Verschiedenes 

 

III. Öffentlicher Teil 

18) Bekanntgabe im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefasster Beschlüsse 
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III. Beratungsinhalte und Beschlüsse 

 

TOP 1 - Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung,  
 der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. Er stellt 
fest, dass form- und fristgerecht geladen war und dass die Beschlussfähigkeit 
besteht.  

Bearb.  durch: 

 

TOP 2 - Änderungsanträge zur Tagesordnung 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König beantragt die Ergänzung der Tagesordnung um 
Tagesordnungspunkt 8j „Dachsanierung Grund- und Gemeinschaftsschule 
Boostedt“ und Tagesordnungspunkt 8k „Fenstersanierung Grund- und 
Gemeinschaftsschule Boostedt“. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, die Tagesordnung um TOP 8j 
„Dachsanierung Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt“ und TOP 8k 
„Fenstersanierung Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt“ zu erweitern. 

Weiter beschließt die Gemeindevertretung, den Tagesordnungspunkt 15 
„Personalangelegenheiten“ sowie den Tagesordnungspunkt 16 
„Vertragsangelegenheiten“ im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu behandeln. 

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

 

LVB z. A. 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 3 - Verpflichtung eines Mitglieds der Gemeindevertretung 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verpflichtet Gemeindevertreterin Gesa Bierstedt durch 
Handschlag zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Obliegenheiten sowie auf die 
Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht und führt sie in ihre Tätigkeit als Mitglied 
der Gemeindevertretung Boostedt ein.. 

Bearb.  durch: 

 

LVB z. A. 

 

TOP 4 - Bericht des Bürgermeisters 
 

Beratungsinhalt: 

Der Bericht des Bürgermeisters liegt dem Protokoll als Anlage 1 bei. 

Bearb.  durch: 

 

 

TOP 5 - Genehmigung der Niederschrift über die 1. Sitzung der Gemeindevertretung am 

   19.06.2023 

Beratungsinhalt: 
GV Kay Bartling beantragt, die Niederschrift der Sitzung vom 19.06.2023 auf 
Seite 6, TOP08, im zweiten Absatz wie folgt zu erweitern: „GV´in Kathrin Sawade 
erläutert, warum die CDU-Fraktion beabsichtigte eine Gegenkandidatin 

Bearb.  durch: 

A01.3.1 z. 
Korrektur 
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vorzuschlagen und warum die CDU-Fraktion GV Wolfgang Brückner, als 
stellvertretenden Bürgermeisterkandidat nicht unterstützen kann , denn er ist nach 
wie vor CDU-Mitglied und tritt für die UWB an. Das ist rechtswidrig.“ 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die Niederschrift über die Sitzung der 
Gemeindevertretung vom 19.06.2023 auf Seite 6, TOP08, Absatz 2 wie folgt zu 
ändern: „GV´in Kathrin Sawade erläutert, warum die CDU-Fraktion beabsichtigte 
eine Gegenkandidatin vorzuschlagen und warum die CDU-Fraktion GV Wolfgang 
Brückner, als stellvertretenden Bürgermeisterkandidat nicht unterstützen kann; 
denn er ist nach wie vor CDU-Mitglied und tritt für die UWB an. Das ist 
rechtswidrig.“ 

Abstimmungsergebnis: dafür: 9 dagegen: 6 Enthaltungen: 4 

 

Damit wird dem Antrag stattgegeben.  

 

TOP 6   Einwohnerfragezeit – Teil I 

Beratungsinhalt: 

Bürger Christoph Besser fragt im Hinblick auf TOP8e „Videoüberwachung Grund- 
und Gemeinschaftsschule“ warum es notwendig ist, die bereits bestehende 
Videoüberwachung zu erweitern. Er erkundigt er sich, ob der Kreis hinsichtlich 
des Datenschutzes mit eingebunden wurde und wie dieser sichergestellt werden 
soll. Außerdem bittet er darum, das Konzept darzustellen.  

Bearb.  durch: 

 

 

 

TOP 7 - Wahl von stellvertretenden Mitglieder der Ausschüsse laut Hauptsatzung (globale 
  Pool-Stellvertretung) 

 

Beratungsinhalt: 

Zu den Wahlen der stellvertretenden Ausschussmitglieder wurden getrennt nach 
Fraktionen Listen eingereicht, die eine feste Anzahl von Personen enthalten - 
getrennt nach Mitgliedern der Gemeindevertretung und bürgerlichen Vertretern – 
(Pool-Stellvertretung). Im Vertretungsfall werden diese in der Reihenfolge ihrer 
Benennung tätig. Dabei können die bürgerlichen Stellvertreter/innen stets nur die 
bürgerlichen Mitglieder ihrer Fraktion vertreten. 
Die Poolvertretung wird keinen bestimmten Ausschüssen zugeordnet, sondern 
gilt für alle Ausschüsse (globale Pool-Stellvertretung). Auf die Rechtsfolge, dass 
den bürgerlichen Mitgliedern der der globalen Pool-Stellvertretung der Zugang zu 
Sitzungsunterlagen nur im konkreten Vertretungsfall zugestanden ist, wird 
ausdrücklich hingewiesen. 
Es besteht Einvernehmen, über die eingereichte Liste der CDU-Fraktion vom 
26.06.2023 zur globalen Pool-Stellvertretung en bloc und in offener Weise 
abzustimmen. 

Beschluss: 
Entsprechend der eingereichte Liste der CDU-Fraktion werden die Mitglieder der 
globalen Pool-Stellvertretung wie folgt gewählt: 
 
CDU-Fraktion 
Gemeindevertreter/innen im Vertretungspool: 

1. Martin Zimmer 
2. Detlef Emmerlich 

Bearb.  durch: 
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3. Kathrin Sawade 
4. Gernot Haase 
5. Michael Feldmann 
6. Tim Böckenhauer 
7. Kay Bartling 
8. Dagmar Neumann 
9. Hartmut König 

 
Bürgerliche Mitglieder im Vertretungspool: 

1. Sabine Lojewski 
2. André Verges 
3. Marie-Charlotte Adam 
4. Joachim Schlüter 
5. Klaus Unseld 
6. Angelika Neitzel 
7. Marlies Königsmann 
8. Jürgen Dethlefsen 
9. Henrike Hoekstra-Wildelau 
10. Markus Friehe 
11. Niels Thomsen 
12. Bernhard Tackmann 
13. Hauke Otten 
14. Kolja Diekneite 
15. Björn Zierow 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 8 – Auftragsvergaben 
a) PV-Anlage KiTa Dorfring 

 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verliest die Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Bau- 
und Konversionsausschusses vom 10.07.2023. 

GV Wolfgang Brückner erkundigt sich, ob die Kita, als Nutzer des Gebäudes, über 
den Bau einer PV-Anlage informiert wurde. Dies bejaht Amtsmitarbeiterin Kaja 
Paffendorf.  

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter, 
die Firma Elektrotechnik Hauke Loop, zum Angebotspreis in Höhe von 
35.574,65 € (netto) für die Errichtung der PV-Anlage und den Auftrag für den 
Anschluss an den Bestand an Firma Böckmann Elektrotechnik zum 
Angebotspreis in Höhe von 3.742,16 € (netto) zu vergeben. Mit der Firma 
Elektrotechnik Hauke Loop soll eine Erfüllungsbürgschaft geschlossen werden. 
Lehnt die Firma Elektrotechnik Hauke Loop dies ab, wird der Bürgermeister 
beauftragt, nach vorheriger Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden, den 
Auftrag dennoch auszulösen bzw. zu stornieren. 

Bearbeitet 
durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A02.6.2 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 
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TOP 8 – Auftragsvergaben 

b) PV-Anlage KiTa A5-Gebäude 
 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verliest die Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Bau- 
und Konversionsausschusses vom 10.07.2023. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter, 
die Firma Elektrotechnik Hauke Loop, zum Angebotspreis in Höhe von 
34.081,00 € (netto) für die Errichtung der PV-Anlage und den Auftrag für den 
Anschluss an den Bestand an Firma Böckmann Elektrotechnik zum 
Angebotspreis in Höhe von 2.220,06 €(netto) zu vergeben. 
Mit der Firma Elektrotechnik Hauke Loop soll eine Erfüllungsbürgschaft 
geschlossen werden. Lehnt die Firma Elektrotechnik Hauke Loop dies ab, wird 
der Bürgermeister beauftragt, nach vorheriger Rücksprache mit den 
Fraktionsvorsitzenden, den Auftrag dennoch auszulösen bzw. zu stornieren. 

Bearbeitet 
durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A02.6.2 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 8 – Auftragsvergaben 
c) Erweiterung Schließanlage Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt 

 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verliest die Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Bau- 
und Konversionsausschusses vom 10.07.2023. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Auftrag an die Firma Gosch und 
Schlüter, zum Angebotspreis von 30.265,77 € (brutto) für die Erweiterung der 
Schließanlage an der Grund- und Gemeinschaftsschule zu vergeben. 

Bearbeitet 
durch: 

 

 

 

A02.6.2 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 8 – Auftragsvergaben 
d) Speichererweiterung PV-Anlage Klärwerk 

 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verliest die Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Bau- 
und Konversionsausschusses vom 10.07.2023. Der Ausschussvorsitzende 
Joachim Siercks hat darin erklärt, dass sich ein solcher Speicher erst nach ca. 35 
Jahre amortisiert, weshalb sich die Investition aus wirtschaftlicher Sicht nicht 
darstellen lässt. GV Wolfgang Brückner bittet die Möglichkeit zu prüfen, ob der 
Strom in das öffentliche Netz eingespeist werden kann, auch wenn die Förderung 
dafür zurückgezahlt werden müsste. Über dieses Thema soll in dem 
Finanzausschuss noch einmal beraten werden. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, die Erweiterung des Batteriespeichers auf 
der Kläranlage nicht zu beauftragen. 

Bearbeitet 
durch: 

 

 

A02.1.2 

A01.3.1 f. 
Sitzungsakte 
FinA 

 

 

A02.6.2 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 



Amt Boostedt-Rickling  Boostedt, 18.07.2023 
Der Amtsvorsteher Seite | 7 Az.:07-022-3-02/2023-28 
 

 
 
Abkürzung: AV= Amtsvorsteher; Bm= Bürgermeister; GV= Gemeindevertreter; GV´in = Gemeindevertreterin; B= zur 

Gemeindevertretung wählbarer Bürger; B´in = zur Gemeindevertretung wählbare Bürgerin. 

 

TOP 8 – Auftragsvergaben 
e) Videoüberwachung Grund- und Gemeinschaftsschule 

 

Beratungsinhalt: 

GV´in Bianka Mathiak-Fürstenwerth berichtet, eine Erweiterung der bereits 
bestehenden Videoüberwachung sei notwendig, da der Vandalismus auf dem 
Schulgelände stark zugenommen hat. Die Polizeipräsenz wurde bereits erhöht, 
leider trat dadurch keine Besserung ein. 

Bm Hartmut König verweist auf erhebliche finanzielle Schäden, die durch den 
anhaltenden Vandalismus entstanden sind. Diese treten überwiegend in den 
Bereichen auf, die bislang noch nicht videoüberwacht sind. Daher sollen diese 
Bereiche nun auch videoüberwacht werden. 

Schulleitung Dagmar Drummen ergänzt, die Videoüberwachung findet 
ausschließlich außerhalb der Schulzeiten statt. Auch wird das Videomaterial erst 
gesichtet, wenn sich ein Vorfall ereignet. Der Kreis wurde bei dem Vorgang 
bereits mit einbezogen, der Datenschutz ist somit sichergestellt.   

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Bürgermeister zu ermächtigen, den 
Zuschlag für die Erweiterung der Videoüberwachungsanlage der Grund- und 
Gemeinschaftsschule an den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen. Hierbei ist auch 
der Bereich der Turnhalle mit einer Videoüberwachung zu versehen.  

Bearbeitet 
durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A02.6.2 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 8 – Auftragsvergaben 
f) f) Abriss Twiete 53 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König nimmt Bezug auf die Aussprache in der Sitzung des Bau- und 
Konversionsausschusses vom 10.07.2023. Es gilt noch zu klären, ob beide 
abgegebenen Angebote vergleichbar sind und eine Entsorgung des Öltanks 
beinhalten. Außerdem soll das Angebot die Aushändigung eines 
Entsorgungsnachweises enthalten.  

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Bürgermeister nach Klärung, ob die 
Entsorgung des Öltanks Bestandteil der abgegebenen Angebote ist, zu 
ermächtigen, den Zuschlag für den Abriss des Gebäudes Twiete 53 an den 
wirtschaftlich günstigsten Bieter zu erteilen. 

Bearbeitet 
durch: 

 

 

 

 

 

 

A02.6.2 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 8 – Auftragsvergaben 
g)  Betoninstandsetzung Klärwerk 
a)  

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verliest die Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Bau- 
und Konversionsausschusses vom 10.07.2023. 

Beschluss: 

Bearbeitet 
durch: 
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Die Gemeindevertretung beschließt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter, 
die Firma ABV Bau Ullrich zum Angebotspreis in Höhe von 13.650,49 € (brutto) 
zu vergeben und zusätzlich benötigte Mittel in Höhe von ca. 6000 € 
bereitzustellen. 

 

A02.6.2 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 8 – Auftragsvergaben 
h)  Außenanlagen Neubau KiTa 
b)  

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verliest die Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Bau- 
und Konversionsausschusses vom 10.07.2023. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter, 
die Firma Bodo Koch zum Angebotspreis in Höhe von 135.291,10 € (brutto) zu 
vergeben, eine Vogelnestschaukel, einen Wipper und drei Sonnenschirme (je 5 x 
5 m) zu beschaffen und die benötigten Mittel in Höhe von ca. 150.000 € 
bereitzustellen. 

Es wird beschlossen, Rollrasen zu verlegen und die Geländeabfangung zum 
Gehweg mit Pflanzsteinen auszuführen, die mit einem Bodendecker zu 
bepflanzen sind. 

Bearbeitet 
durch: 

 

 

 

 

 

 

A02.6.2 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 8 – Auftragsvergaben 
i) Feuerwehrfahrzeug – Austausch eines defekten Wasserbehälters 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König begrüßt Gemeindewehrführer Thomas Storm. Dieser 
berichtet, dass am Wassertank des Feuerwehrfahrzeuges mehrere Risse 
festgestellt wurden. Das Fahrzeug ist so nicht einsatzbereit. Es kann zwar Wasser 
fördern, aber keines mehr transportieren. Das Fahrzeug wurde beim Hersteller 
vorgestellt, ein entsprechendes Angebot zur Reparatur liegt vor. Die Zeit der 
Instandsetzung wird ca. zwei bis drei Monate in Anspruch nehmen.  

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Auftrag zur Reparatur des Wassertanks 
im Feuerwehrfahrzeug an die Firma Ziegler, Giengen/Brenz zum 
Bruttoangebotspreis in Höhe von 31.632,58 € zu vergeben.  

Bearbeitet 
durch: 

 

 

 

 

 

 

A02.6.2 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

(neu) TOP 8 – Auftragsvergaben 
j) Dachsanierung Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt 
 

Beratungsinhalt: 

Amtsmitarbeiterin Kaja Paffendorf verweist auf die Beratung in der Sitzung des 
Bau- und Konversionsausschusses vom 10.07.2023 und ergänzt, dass in der 
Sanierung eine Wärmedämmung des 3. OG und des Daches sowie eine 

Bearbeitet 
durch: 
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Aluminiumverkleidung enthalten ist. Das defekte Mauerwerk wird durch die 
Aluminiumverkleidung ersetzt.  

 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter, 
die Dachdeckerei Kraushaar zum Angebotspreis in Höhe von 184.769,41 € 
(brutto) zu vergeben. 

 

 

 

 

A02.6.2 

Abstimmungsergebnis: dafür: 15 dagegen: 2 Enthaltungen: 2 

 

(neu) TOP 8 – Auftragsvergaben 
k) Fenstersanierung Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verliest die Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Bau- 
und Konversionsausschusses vom 10.07.2023. 

GV Gernot Haase, regt an, in der Verwaltung eine Liste mit allen örtlichen 
Gewerken zu erstellen, damit bei der Auftragsvergabe keine örtlichen Firmen 
vergessen werden.  

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter, 
H. O. Schlüter GmbH zum Angebotspreis in Höhe von 88.964,40 € (brutto) zu 
vergeben. 

Bearbeitet 
durch: 

 

 

 

 

 

A02.6.2 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 9 - 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 für das Gebiet „westlich und nördlich des 
Heidenbargs, südlich des Waldweges“ für die Grundstücke Waldweg 13, 15, 17 und 
21 – Abwägung eingegangener Stellungnahmen und Satzungsbeschluss 
 

 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verliest die Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Bau- 
und Konversionsausschusses vom 10.07.2023. 

Bearbeitet 
durch: 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:  

1. Die während der erneuten öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 abgegebenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat 
die Gemeindevertretung gemäß Abwägungsprotokoll geprüft. 

     Das Ingenieurbüro Gosch & Priewe, Bad Oldesloe, wird beauftragt, diejenigen, 
die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe 
der Gründe in Kenntnis zu setzen.  

2.  Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches beschließt die Gemeindevertretung 
die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 für das Gebiet „westlich und 
nördlich des Heidenbargs, südlich des Waldweges“ für die Grundstücke 
Waldweg 13, 15, 17 und 21 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), als Satzung. 

3.  Die Begründung wird gebilligt.  
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4. Der Beschluss der 3: Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 durch die 
Gemeindevertretung ist nach § 10 BauGB ortsüblich bekanntzumachen. In der 
Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden 
kann. Zusätzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass der 
rechtskräftige Bebauungsplan ins Internet unter der Adresse www.boostedt.de 
eingestellt ist und über den digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-
Holstein zugänglich ist. 

 

A02.4.1 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

Bemerkung: 

Von der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt waren  
keine Mitglieder der Gemeindevertretung gem. § 22 GO ausgeschlossen. 

 

TOP 10 - 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde für den Bereich „Zum 
Bauhof 6a“ – Abwägung eingegangener Stellungnahmen und Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verliest die Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Bau- 
und Konversionsausschusses vom 10.07.2023. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt: 

1. Die während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, sowie der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 
Vorentwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes abgegebenen 
Stellungnahmen hat die Gemeindevertretung gemäß Abwägungsprotokoll 
geprüft. Das Büro Architektur und Stadtplanung wird beauftragt, diejenigen, 
die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe 
der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

2. Der Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
„Zum Bauhof 6a“ und die Begründung werden in den vorliegenden Fassungen 
gebilligt. 

3. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange über die Auslegung zu benachrichtigen. Zusätzlich sind 
der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 
Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und 
über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu 
machen. 

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

A02.4.1 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

Bemerkung: 

Von der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt waren  
keine Mitglieder der Gemeindevertretung gem. § 22 GO ausgeschlossen. 
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TOP11  - 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 Teil 1 der Gemeinde Boostedt für das 

Gebiet „Gewerbegebiet Süd“ für den Änderungsbereich „Zum Bauhof 6a“ – 
Abwägung eingegangener Stellungnahmen und Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss 
 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verliest die Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Bau- 
und Konversionsausschusses vom 10.07.2023. 

Bearbeitet 
durch: 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:  

1. Die während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, sowie der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 
Vorentwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 Teil 1 abgegebenen 
Stellungnahmen hat die Gemeindevertretung gemäß Abwägungsprotokoll 
geprüft.  

Das Büro Architektur und Stadtplanung wird beauftragt, diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen. 

2. Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23, Teil 1 der 
Gemeinde Boostedt für das Gebiet „Gewerbegebiet Süd“ für den 
Änderungsbereich „Zum Bauhof 6a“- wird in der vorliegenden Fassung 
gebilligt. 

3. Die Begründung bedarf noch geringfügige Anpassungen, die vom 
beauftragten Planungsbüro vorgenommen werden. 

4. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange über die Auslegung zu benachrichtigen. Zusätzlich sind 
der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 
Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und 
über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu 
machen. 

 

 

A02.4.1 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 19 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

Bemerkung: 

Von der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt waren  
keine Mitglieder der Gemeindevertretung gem. § 22 GO ausgeschlossen. 

 

TOP12 - Beratung und ggf. Beschlussfassung zur Erhöhung und teilweisen Erneuerung der 
Zaunanlage am Schulsportplatz 
 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verliest den Antrag der UWB-Fraktion vom 29.06.2023. Nach 
diesem soll die am Schulsportplatz bestehende Zaunanlage erneuert werden. Die 
bereits vorhandene Zaunanlage, welche sich noch in einem guten Zustand 
befindet, soll eingelagert und später für einen abschließbaren Fahrradunterstand 
genutzt werden.  
Nach umfangreicher Diskussion nimmt GV´in Bianka Mathiak-Fürstenwerth den 
Antrag der UWB-Fraktion zurück. Dieser wird zur weiteren Besprechung zurück 
in den Schul- und Kulturausschuss verwiesen. 

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

A01.3.1 f. 
SchulKultA 
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TOP 13 - Einwohnerfragezeit – Teil II 
 

Beratungsinhalt: 

Bürger Mayk Puchert schlägt vor, welche Bereiche durch die zusätzlichen 
Überwachungskameras auf dem Schulhof überwacht werden sollen. 

Eine Bürgerin aus der Elternschaft erkundigt sich wann die Außenanlagen der 
neuen Kita bespielbar sein werden. Welche Übergangslösungen gibt es? Bm 
Hartmut König bedauert, keinen genauen Zeitraum nennen zu können. Die 
Firmen stehen aber bereits in den Startlöchern, er rechnet mit rascher Umsetzung 
und verweist auch darauf, dass für eine schnellere Nutzung der Einsatz von 
Rollrasen gewählt wurde. Er wird mit Kitaleitung in Kontakt treten, um eine 
Übergangslösung zu finden.  

Weiter fragt die Bürgerin, ob es ein Halteverbot vor der Kita geben wird? Bm 
Hartmut König schlägt vor, im Wege-, Werk- und Umweltausschuss über den 
alten Parkplatz in der Nähe der Kita zu beraten. Dieser wird aktuell durch Lkws 
beparkt. Es ist denkbar ein Parkverbot durchzusetzen um auf dieser Fläche 
zusätzliche Parkmöglichkeiten zu schaffen.  

Sind Fahrradabstellmöglichkeiten geplant? GV´in Kathrin Sawade erklärt, es gibt 
bereits einige Fahrradbügel vor der neuen Kita. Diese sollen erweitert werden.  

Bürger Ewgenij Speiser regt an, eine Straßenquerung oder eine 
Verkehrsberuhigung in der Bahnhofstraße zu schaffen. Er hat seine Anliegen 
bereits bei Kreistagsabgeordneten vorgetragen, diese verweisen auf die 
Zuständigkeit der Gemeindevertretung. Bm Hartmut König bedauert die 
Regungslosigkeit des Kreises. GV Gernot Haase ergänzt, dass eine 
Querungshilfe bereits mehrfach angeregt wurde, der Kreis aber auch ganz klare 
Regularien mitgeteilt habe, warum dies nicht umsetzbar sei. Er sieht daher keine 
Möglichkeit, hier nochmal wieder Anträge zu stellen. Vielleicht ist es möglich eine 
angepasste Geschwindigkeit durch ein Geschwindigkeitsmessgerät zu erzielen. 
Sollte der Wege-, Werk- und Umweltausschuss hier nicht vorankommen, soll das 
Ordnungsamt prüfen, welche Maßnahmen sonst möglich sind.  

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

 

 

Bm  

 

A01.3.1 f. 
Sitzungsakte 
WWU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A01.3.1 f. WWU 

A03.1.1 z. K. 

 

 

TOP 14 - Anfragen, Verschiedenes 

Beratungsinhalt: 

Es erfolgen keine Wortmeldungen. 

Bearb.  durch: 

 

 

An dieser Stelle wird die Öffentlichkeit um 21.09 Uhr ausgeschlossen. Der Inhalt der Beratungen zu 
 
TOP 15 – Personalangelegenheiten 
TOP 16 – Vertragsangelegenheiten 
TOP 17 – Anfragen, Bekanntgaben, Verschiedenes 
 
ist dem nichtöffentlichen Teil des Protokolls zu entnehmen. 
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TOP 18 - Bekanntgabe im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefasster Beschlüsse 

Beratungsinhalt: 

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit gibt Bm Hartmut König bekannt, dass 
im nichtöffentlichen Teil der Sitzung der Einstellung einer Schulsekretärin für die 
schulischen Außenstellen zugestimmt sowie der Abschluss eines 
Betreuungsvertrages mit der WieGe für die offene Jugendarbeit beschlossen 
wurde.  

Bearb.  durch: 

 

LVB z. A. 

 

 

 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 22.04 Uhr. 

 

 

g.g.u. 

 

____________________________     __________________________ 

Vorsitzender        Protokollführerin 


